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A. Staatskanzlei

Karriereportal und Job-Börse
des Landes Niedersachsen

Gem. RdErl. d. StK, d. MI u. d. übrigen Ministerien
v. 1. 10. 2021 — Z4-03083-02-03 —

— VORIS 20160 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 9. 10. 2015 (Nds. MBl. S. 1374)

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 31. 12. 2021 wie
folgt geändert:

In Nummer 4 wird das Datum „31. 12. 2021“ durch das Datum
„31. 12. 2023“ ersetzt.

An die
Dienststellen der Landesverwaltung

— Nds. MBl. Nr. 44/2021 S. 1626

D. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung

Allgemeinverfügung zur Durchführung
des Arbeitszeitgesetzes — ArbZG —

Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

an Sonn- und Feiertagen aus Anlass der Ausbreitung
des Corona-Virus (SARS-CoV-2) in Deutschland

gemäß § 15 Abs. 2 ArbZG

AV d. MS v. 26. 10. 2021 — 40012/1-15-02 —

A. Ausnahmebewilligung für Sonn- und Feiertagsarbeit

1. Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 ArbZG wird abweichend
von § 9 ArbZG die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen mit folgen-
den Tätigkeiten zugelassen:

— für die Testungen auf das Corona-Virus in zugelassenen
Testzentren, soweit nicht bereits eine gesetzliche Aus-
nahme besteht.

2. Abweichend von § 11 Abs. 3 ArbZG wird festgelegt, dass für
die im Rahmen der Zulassung geleistete Sonn- und Feier-
tagsbeschäftigung innerhalb eines Zeitraums von acht Wo-
chen ein Ersatzruhetag zu gewähren ist.

B. Dokumentation

Abweichend von § 16 Abs. 2 ArbZG sind bei Inanspruch-
nahme der Zulassung nach Buchstabe A. die Lage und die
Dauer der tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten (Beginn und
Ende) und die Freischichten für jeden Beschäftigten in einer
Monatsliste zu dokumentieren und auf Verlangen der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. Die Arbeitszeitnachweise sind mit
einer Aufstellung der betroffenen Beschäftigten zwei Jahre
lang aufzubewahren und der zuständigen Aufsichtsbehörde
auf Verlangen vorzulegen.

C. Befristung

Die Zulassung nach Buchstabe A. ist bis zum 31. 1. 2022
befristet.

D. Inkrafttreten und Anordnung der sofortigen Vollziehung

1. Die Allgemeinverfügung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 3. 11. 2021 in Kraft.

2. Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
wird im öffentlichen Interesse die sofortige Vollziehung
der oben angeführten Regelungen angeordnet.

Hinweise
Gemäß § 15 Abs.4 ArbZG darf die Arbeitszeit 48 Stunden

wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten
oder 24 Wochen nicht überschreiten.

Mindestens 15 Sonntage im Jahr 2021 müssen beschäfti-
gungsfrei bleiben (§ 11 Abs. 1 ArbZG).

Nach § 4 ArbZG dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer nicht länger als 6 Stunden ohne Ruhepause beschäftigt
werden. Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhe-
pausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von
mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer
Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unter-
brechen. Die Ruhepausen können in Zeitabschnitte von je-
weils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.

Die unter Buchstabe A. genannte Ausnahmeregelung gilt
für Beschäftigte über 18 Jahre. Für minderjährige Beschäftigte
bleibt es bei den Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
Für schwangere und stillende Frauen gelten die Regelungen
des Mutterschutzgesetzes.

Diese Genehmigung ersetzt nicht die Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrates nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVfG).

Über den Zeitraum der Befristung hinausgehende Ausnah-
men zur Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern an Sonn- und Feiertagen und Abweichungen von
bestimmten Beschränkungen des ArbZG können, sofern diese
erforderlich werden sollten, einzelfallbezogen erteilt werden. 

Begründung
I. Die Bekämpfung des Virus SARS-CoV-2 weltweit und in
Deutschland befindet sich in einer entscheidenden Phase. Das
Land Niedersachsen hat verschiedene Lockerungen von den
bisher bestehenden Maßnahmen umgesetzt.

Um diese Lockerungen nicht zu gefährden, sind neben an-
deren Maßnahmen eine konsequente und schnelle Durchfüh-
rung von Impfungen sowie die zuverlässige und flächen-
deckende Bereitstellung von Testmöglichkeiten von herausra-
gender Bedeutung.

Darüber hinaus ist der Erfolg der Lockerungen maßgeblich
abhängig von einer Steigerung des Anteils an erst- und zweit-
geimpften Personen in der Bevölkerung und der Durchfüh-
rung der Auffrischimpfungen. Die Lockerungen setzen zudem
flächendeckende Testmöglichkeiten organisatorisch weitest-
gehend voraus.

Die gegenwärtige Situation bedingt daher, dass die notwen-
digen Ausnahmen weiterhin auf den unter Buchstabe A. ge-
nannten Bereich Anwendung finden.
II. Die vorliegende Entscheidung ergeht auf Grundlage des
§ 15 Abs. 2 ArbZG. Nach dieser Vorschrift kann die Aufsichts-
behörde Ausnahmen von § 9 Abs. 1 ArbZG zulassen und Sonn-
und Feiertagsarbeit für zulässig erklären, soweit über die im
ArbZG vorgesehenen Ausnahmen hinaus weitergehende Aus-
nahmen im öffentlichen Interesse dringend nötig werden.
III. Nach § 15 Abs. 2 ArbZG kann die Aufsichtsbehörde über
die im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen hinaus weitergehen-
de Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen Interesse
dringend nötig sind. Diese Voraussetzungen liegen vor.

Die im Arbeitszeitgesetz neben §15 Abs.2 ArbZG vorgese-
henen gesetzlichen und behördlichen Ausnahmen und Ab-
weichungen vom Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot reichen
nicht aus, um die im dringenden öffentlichen Interesse zu er-
ledigenden Arbeiten ausführen zu können.

Das für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gemäß
§ 15 Abs.2 ArbZG erforderliche dringende öffentliche Interesse
ist gegeben. Öffentliche Interessen sind grundsätzlich nur In-
teressen der Allgemeinheit. Außer Betracht zu bleiben haben
damit in der Regel alle privaten, insbesondere wirtschaftli-
chen Belange der Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigen wollen. Das
öffentliche Interesse muss auch ein gewisses Gewicht haben.
Erforderlich ist, dass die Maßnahmen einem erheblichen Teil
der Bevölkerung dienen. Die Ausnahme muss schließlich drin-
gend nötig werden. Das ist nur der Fall, wenn ohne eine un-
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verzüglich erteilte Ausnahmebewilligung ganz erhebliche, für
die Allgemeinheit nicht hinnehmbare Nachteile entstehen,
diese aber durch die Ausnahme vermieden werden können.

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Die Anzahl der Infizier-
ten ist zurzeit leicht rückläufig, die umgesetzten Lockerungs-
maßnahmen erscheinen unter Berücksichtigung der Dauer
der Pandemie als erforderlich. Die durch die Länder zur Ein-
dämmung der Ausbreitung zu ergreifenden Maßnahmen be-
treffen immer noch viele Bereiche des öffentlichen Lebens.
Die Bevölkerung ist weiterhin dazu angehalten, soziale Kon-
takte — soweit es möglich ist — zu vermeiden.

Die zuverlässige Bereitstellung von Testmöglichkeiten ist
alternativlos, um die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 ein-
zudämmen und die Beschränkung von vielen Bereichen des
öffentlichen Lebens für die Bevölkerung in verantwortungs-
voller Weise so gering wie möglich zu halten. 

Um die flexible Erbringung labordiagnostischer Leistungen
und den Betrieb der zugelassenen Corona-Testzentren an
Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen, ist die oben aufgeführte
Ausnahme im öffentlichen Interesse dringend nötig. 

Da die derzeitige Entwicklung der Ausbreitung des Virus
und der Erkrankungen weiterhin nicht vollständig abschätz-
bar ist, wurde unter Berücksichtigung des im Grundgesetz
verankerten Sonn- und Feiertagsschutzes diese Bewilligung
befristet bis zum 31. 1. 2022 erlassen.
IV. Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Voll-
ziehung dieser Ausnahmegenehmigung zur umgehenden Si-
cherstellung der Versorgungslage der Bevölkerung mit not-
wendigen Testmöglichkeiten überwiegt das eventuelle Auf-
schubinteresse der von dieser Allgemeinverfügung Betroffe-

nen. Ohne die Ermöglichung von Ausnahmen ist die in vielen
Fällen zwingend vorgeschriebene Testung von Corona-Proben
gefährdet. Demgegenüber sind die Interessen der in den rele-
vanten Branchen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern an beschäftigungsfreien Sonn- und Feiertagen
für den begrenzten Zeitraum der Ausnahmegenehmigung von
geringerem Gewicht. Daher muss vorliegend das Interesse der
aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs gegenüber dem
besonderen öffentlichen Interesse am sofortigen Vollzug die-
ser Ausnahmegenehmigung zurücktreten.

Diese Allgemeinverfügung kann ganz oder teilweise jederzeit
widerrufen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-

nats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Han-
nover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover, erhoben werden.

Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat in Anbetracht
der Anordnung der sofortigen Vollziehung keine aufschieben-
de Wirkung. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Hanno-
ver nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung der
Klage wiederherstellen.

Niedersächsisches Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

Im Auftrage

S c h ü t t e - G e f f e r s
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E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Förderkriterien 
für die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung von Spielstätten 
der freien professionellen Theater 

in Niedersachsen
(Spielstättenförderung 2021)

Erl. d. MWK v. 3. 11. 2021 — 33-57 549/2 —

— VORIS 22110 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe 

— der §§ 23, 44 LHO, der VV zu § 44 LHO und der §§ 48, 49,
49 a des VwVfG i. V. m. § 1 Abs. 1 NVwVfG sowie 

— unter Beachtung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17. 6. 2014 zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Abl. EU
Nr. L 187 S. 1, Nr. L 283 S. 65) zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EU) 2021/1237 der Kommission vom 23. 7. 2021
(ABI. EU L 270 S. 39) — im Folgenden: AGVO — sowie der
Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatli-
chen Beihilfe i. S. des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (2016/C 262/01)
(ABl. EU C 262 S. 1) vom 19. 7. 2016 und

— dieser Förderkriterien 

Zuwendungen (Spielstättenförderung 2021), um die Spielstät-
ten der freien professionellen Theater in Niedersachsen in ihrer
Entwicklung zu unterstützen.

1.2 Ziel dieser Förderung ist es insbesondere, die Spielstätten
und damit die freie Theaterszene zu stärken durch
— programmatische und strukturelle Stabilisierung und Wei-

terentwicklung der Spielstätten und ihrer Produktionswei-
sen und Organisationsstrukturen,

— Verbesserung von Austausch und Vernetzung der Spiel-
stätten,

— Verbesserungen bei Gastspielen freier Gruppen und Ein-
zelkünstlerinnen und -künstlern,

— Koproduktionen mit freien Gruppen und Einzelkünstlerin-
nen und -künstlern.

Mit der Förderung soll auch eine verbesserte Versorgung von
Städten und ländlichen Räumen ermöglicht werden.
1.3 Ein Anspruch des Antragstellers (Nummer 7.3) und des
Letztempfängers (Nummer 7.4) auf Gewährung der Zuwen-
dung besteht nicht, vielmehr entscheiden die Bewilligungsbe-
hörde (Nummer 7.2) wie auch die Bewilligungsstelle (Num-
mer 7.4) aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens nach Maß-
gabe der verfügbaren Haushaltsmittel und auf Grundlage der
Empfehlung der Kommission (Nummer 7.7).


